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Basel-Stadt, Baselland,
Schwarzbubenland

Es ist vermutlich der einpräg-
samste Moment an diesem ers-
tenVerhandlungstag imBinnin-
ger Mordprozess: Der 44-jähri-
ge Angeklagte äussert zu
Beginn der Befragung in einer
persönlichenErklärungMitleid:
«Meine Verzweiflung ist gren-
zenlos. Das Leid, das ich euch
angetan habe, bereue ich un-
endlich.» Am 13. Februar 2024
sei eine Welt zusammengebro-
chen. «Ich bin ein Versager, ich
konnte nicht verhindern, dass
diese Tragödie passiert ist.» Er
sei sehr, sehr traurig, aber be-
reit, Verantwortung zu über-
nehmen. Als Geste der Reue
bietet er der Opferfamilie
100’000Frankenan–unabhän-
gig davon, was das Baselbieter
Strafgericht an allfälligen Ent-
schädigungszahlungen verfü-
genwird.

Der Mann hatte an besag-
tem Februartag vor gut zwei
Jahren seine damals 38-jährige
Ehefrau im eigenen Zuhause in
Binningen erwürgt. Der Mann
ist geständig, macht aber Not-
wehr geltend, die Staatsanwalt-
schaft hat Anklage wegen Mor-
des erhoben. Für Schlagzeilen
weitüberdieLandesgrenzenhi-
naus sorgte aber das sogenann-
te Nachtatverhalten: Der Be-
schuldigte hatte seine Ehefrau
mit mehreren Werkzeugen zer-
stückelt, ihre Gebärmutter ent-
fernt und den Körper der da-
mals 38-Jährigen mit einem
Gastro-Stabmixer und Javel-
wasser weiter zu zerkleinern
und aufzulösen versucht.

Die grausamen und verstö-
rendenDetailsderTatnachder
Tat wurden bereits im Herbst
2024 bekannt. Dies, weil der
MannHaftentlassungsgesuche
gestellt hatte, die zunächst
vom Zwangsmassnahmenge-
richt, später aber auch vomBa-
selbieter Kantonsgericht und
vom Bundesgericht abgelehnt
wurden.

Vater schreibt den kleinen
TöchternBriefe ausderHaft
Vor den fünf Strafrichtern sitzt
nuneinMann inenggeschnitte-
nemweissenHemdundAnzug,
der sich in gewählten Worten
und reflektiert äussert. Der
Unternehmensberater und IT-
Berater aus angesehenem El-
ternhaus lernte seine Partnerin,
die in der Model-Branche tätig

war, im Jahr 2016 kennen. Ein
Jahr später heirateten die bei-
den, 2020 und 2021 kamen ihre
beiden gemeinsamen Töchter
zur Welt. Ihnen beiden schreibt
der Vater aus der Strafanstalt
Lenzburg jeden Monat einen
Brief. Zudem bastle er kleine
Gegenstände für sie, sagt er vor
Gericht.

Schonfrühkames inderEhe
zu Problemen; diese sind in
einer Paartherapie dokumen-
tiert. Dabei ging es um verbale
Kränkungen und Drohungen,
auchstrittdasPaarumGeldund
Vollmachten über Bankkonten.
EineFreundindesOpfers gab in
der Einvernahme kurz nach der
Tat an, die Beziehung der bei-
den sei seit längerem eine «ti-
ckende Zeitbombe» gewesen.

DerKommentardesmutmassli-
chen Täters vor Gericht sagt ei-
niges aus: «Dashabe ichmir vor
dem fatalen Februartag gar
nicht vorstellenkönnen. Ichwar
vielleichtnaivundhabegehofft,
dass es schon gut komme.»

Partnerin im
«Abwehrchaos» erwürgt?
Umstritten ist, ob es Gewalt in
der Ehe gab und von wem diese
ausging:Er seigegenüber seiner
Frau nie handgreiflich gewor-
den, sagt er. Um die Familie zu
schützen, habe er versucht, Ru-
he walten zu lassen und die
Probleme sachorientiert anzu-
gehen. Hingegen ist in früheren
Urteilen zu Haftentlassungsge-
suchen von einer «wenig ausge-
prägten Frustrationstoleranz

und geringen Impulskontrolle»
die Rede. Auch berichtete eine
frühere Partnerin vonGewalt.

An besagtem 13. Februar sei
seine Frau nach einem Streit
über eine mögliche Trennung
mit einemMesser auf ihn losge-
gangen. «ImAbwehrchaos»ha-
be er sie erwürgt, schildert der
Mann. Eine Richterin fragt, wie
er sich erkläre, dass das Institut
für Rechtsmedizin keine Hin-
weise auf einen Messerangriff
gefunden habe. Der Angeklagte
sagt schulterzuckend: «Ich
kann nur sagen, wie es war.»

Anschliessend sei er in
einenStrudel ausAngst, Trauer,
Unglaube und Scham gezogen
worden, berichtet er über das
grausame Nachtatverhalten.
«Ich war zu keinem sinnvollen

Gedanken mehr fähig», berich-
tet er vor Gericht. Die Staatsan-
waltschaft widerspricht dieser
Darstellung: Der Mann habe
sehr zielgerichtet gehandelt,
während des Zerstückelungs-
vorgangs Youtube-Videos lau-
fen lassen und umgekehrt das
Mobiltelefon des Opfers auf
einem Lieferwagen versteckt -
ein Vertuschungsversuch.

Forensiker: «So etwas habe
ich nochnie gesehen»
Er sei nun 33 Jahre in seinemBe-
ruf tätig und habe schon mit ei-
nigen Tötungsdelikten zu tun
gehabt, berichtet Psychiater
Frank Urbaniok als Sachver-
ständiger. «Doch ein solches
Nachtatverhalten habe ich noch
nie gesehen.» Dass jemand
nach einer angeblichen Not-
wehr-Situation auf derart struk-
turierte Weise eine Leiche be-
seitige, sei sehr ungewöhnlich.
Der Beschuldigte habe ein ela-
boriertes Verhaltensrepertoire
abrufen und überlegt handeln
können, ohne innezuhalten und
sich zu fragen: «Was geht hier
eigentlich vor? Was tue ich da
gerade?». Allerdings geht Urba-
niok nicht von einem von An-
fang an geplantenDelikt aus.

Laut Gutachten ist der An-
geklagteauf jedenFall schuldfä-
hig. Folgt das Gericht dieser
Einschätzung, dann muss der
Täter eine Gefängnisstrafe ab-
sitzen, womöglich verbunden
mit einer ambulantenTherapie:
Die Voraussetzungen dafür sind
laut Urbaniok intakt: «Der
Mann hat einige Ressourcen.
Man kann gutmit ihm sprechen
und er kann sich mit sich selber
auseinandersetzen.» Die ent-
scheidende Frage sei, ob Prob-
lembewusstsein und Verände-
rungsbereitschaft vorhanden
seien. Dazu gibt es allerdings
Fragezeichen.

Der Beschuldigte ist laut Ur-
baniok ein «Kopfmensch», der
immer alles unter Kontrolle ha-
ben will und sich selber ins
Zentrum stellt. Unklar ist daher
auch, ob der Mann tatsächlich
bereut, ein Leben ausgelöscht
zu haben. Oder ob bei dieser
Reue eher das Selbstmitleid im
Vordergrund steht, das von ihm
aufgebaute System Familie zer-
stört zu haben. Am Dienstag
halten die Parteien ihre Plädo-
yers, die Fünferkammer des Ba-
selbieter Strafgerichts fällt das
Urteil am 13.Mai.

Hans-Martin Jermann

«Ich bin ein
Versager, ich
konnte nicht
verhindern,
dass diese
Tragödie
passiert ist.»

44-jähriger Angeklagter
vor Gericht

Für die Linke war es der wohl
wichtigste Sieg der laufenden
Legislatur: Mit einer Stimme
mehr setzten sichSP,Grüneund
Basta an der Grossratssitzung
vor zwei Wochen durch und er-
reichteneineLohnerhöhung für
rund die Hälfte der Staatsange-
stellten. Die bürgerlichen Par-
teienhattendenZustupf nur für
Polizistinnen und Polizisten
vorgesehen.

Allerdings hatte der linke
Sieg einen Beigeschmack. So
wurde von bürgerlicher Seite
moniert, dass die Stimme von
GLP-Grossrätin Sandra Bothe-
Wenk, die online mitabge-
stimmthatte, nicht gezähltwur-

Jonas Hoskyn de. Mit ihrer Stimme hätte
Grossratspräsidentin Gianna
Hablützel-Bürki den Stichent-
scheid gehabt, und die Bürgerli-
chen hätten gewonnen. Doch
der Entscheid des Parlaments-
dienstes war eindeutig: DasGe-
schäft ist abgeschlossen, der
Entscheid gefällt.

Pragmatischer Entscheid
oder juristisch heikel?
Doch nun überrascht das Rats-
büro, in dem alle Fraktionen
vertreten sind, mit einem
aussergewöhnlichen Schritt.
Die Abstimmungen rund ums
Lohnmassnahmenpaket sollen
in der Mai-Sitzung wiederholt
werden.DerGrund ist ein über-
raschender: Abklärungen hät-

ten ergeben, dass ein weiteres
Parlamentsmitglied, das von
unterwegs online an der Ab-
stimmung teilnahm, zum Zeit-
punkt der Abstimmung die
Webcamnichtangeschaltethat-
te.Daswiderspricht demRegle-
ment. Wer online abstimmt,
mussdieWebcameingeschaltet
haben und klar erkennbar sein.
Das Ratsbüro sei deshalb ein-
stimmig zum Schluss gelangt,
dass die betroffene Stimme
nicht gültig ist und das korrekte
Resultat 48 zu 48 mit Stichent-
scheid der Präsidentin gewesen
wäre. Wer von den Linken ver-
gessenhatte, dieWebcamanzu-
schalten, ist nicht bekannt.

Allerdings stellt sich nun ein
Problem: Eine Wiederholung

von Abstimmungen, eine soge-
nannte Wiedererwägung, kann
gemäss der Geschäftsordnung
des Grossen Rats eigentlich nur
beantragt werden «sofern die
Schlussabstimmung noch nicht
stattgefunden hat». Rein recht-
lich ist die Angelegenheit für
das Parlament erledigt. Auf
Nachfrage sagt auch Statthalter
MichaelHug (LDP), der dasGe-
schäft vertritt, dass es inderGe-
schäftsordnungkeinerechtliche
Grundlage für denAntrag gibt.

Da der Beschluss aufgrund
derReferendumsfrist aber noch
nicht rechtskräftig ist, ist das
RatsbüroaufgrundderSituation
aber der Meinung, dass es «in
diesem spezifischen Fall» mög-
lich sein soll, mit einem Zwei-

drittelmehr das Thema noch-
mals auf die Traktandenliste zu
setzen.

Beschwerde beim
Appellationsgericht
Dazukommt,dassmehrerebür-
gerliche Grossräte beim Appel-
lationsgericht eine Stimm-
rechtsbeschwerde wegen der
nicht gezählten GLP-Stimme
eingereicht haben. Offenbar
kann nachgewiesen werden,
dass die Stimme formal richtig
abgegebenwurde, undauchauf
dem Server des Kantons regist-
riert wurde.Warumdie Stimme
trotzdem nicht gezählt wurde,
ist bisher nicht geklärt. Wenn
derGrosseRat diesenMittwoch
eine neue Abstimmung ansetzt,

würde die Stimmrechtsbe-
schwerdederBürgerlichenwohl
zurückgezogen.

Gleichzeitig bedeutet das
Zweidrittel-Quorum, dass die
Bürgerlichen alleine den Be-
schluss nicht aufheben können,
sondern die Unterstützung der
Linken, also der Noch-Gewin-
ner, brauchen. An ihren Frak-
tionssitzungen gestern Abend
haben sich SP, Grüne und Basta
für die Wiederholung der Ab-
stimmungen ausgesprochen.
«Füruns ist klar, dassparlamen-
tarischeEntscheide transparent
und verlässlich gefällt werden
müssen. Dies ist aus demokra-
tiepolitischer Sicht unerläss-
lich», sagt SP-Fraktionsspre-
cherinMelanieNussbaumer.

DasMedieninteresse amMordprozess amBaselbieter Strafgericht inMuttenz ist erwartungsgemäss hoch. Bild: Juri Junkov

Empfindet der Täter Reue –
oder eher Selbstmitleid?

Tag 1 im BinningerMordprozess: Der 44-Jährige will Opferfamilie 100’000 Franken zahlen.

Webcam vergessen: Umstrittene Abstimmung wird wiederholt
Über das Lohnmassnahmenpaket wird imGrossen Rat wohl erneut entschieden. Damit sind auch die Linken einverstanden.


